
Hausordnung	der
Grundschule	Bad	Lausick

Schuljahr	
2025/2026

Die	Hausordnung	bezieht	sich	auf	das	Gebäude	und	das	Gelände	innerhalb	des
Schulhofes,	auf	die	Turnhalle	mit	dem	Sportplatz	sowie	den	Weg	zur	Turnhalle.

1.	 Wir	kommen	morgens	rechtzeitig	in	die	Schule	und	sind	7:25	Uhr	zum	
Unterricht	bereit.		

2.	 Die	Buskinder	kommen	auf	direktem	Weg,	sobald	der	Bus	eingetroffen	ist.
3.	 Wir	sind	höflich	und	hilfsbereit	und	grüßen	im	Schulhaus.
4.	 Die	Arbeitsmaterialien	für	die	nächsten	Stunden	packen	wir	immer	in	den	

Pausen	aus,	damit	der	Unterricht	pünktlich	beginnen	kann.
5.	 In	die	Schule	gehören	keine	Gegenstände,	die	als	Waffen	verwendet	werden	

können.	Unsere	Scheren	benutzen	wir	nur	im	Unterricht	nach	Anweisung	des	
Lehrers.

6.	 Handy/Smartphone/Smartwatch	werden	während	der	Schulzeit	ausgeschaltet	
und	bleiben	im	Ranzen.

7. In	den	großen	Pausen,	um	9:15	Uhr,	um	11 :15	Uhr	und	um	12:20	Uhr,	gehen	wir	
bei	schönem	Wetter	auf	den	Schulhof	und	beschäftigen	uns	mit	unseren	
Spielgeräten.	Wir	gehen	mit	ihnen	sorgsam	um	und	nehmen	aufeinander	
Rücksicht.	Bei	schlechtem	Wetter	bleiben	wir	im	Zimmer.	

8. Die	Baustelle	wird	nicht	betreten.
9. Die	Fenster	öffnen	nur	die	Erwachsenen.
10. In	der	Zeit	vom	Unterrichtsbeginn	bis	zum	Unterrichtsschluss	bleiben	wir	auf	

dem	Schulgelände.
11. Den	Bereich	der	Fahrradständer	betreten	nur	die	Kinder,	die	mit	dem	Rad	zur	

Schule	kommen.
12. Wir	halten	unser	Schulgelände	sauber.	Abfälle	gehören	in	die	dazu	aufgestellten

Behälter.
13. Wir	tragen	in	den	Zimmern	Wechselschuhe,	damit	die	Räume	sauber	bleiben.
14. Im	Speiseraum	verhalten	wir	uns	leise.	Wir	essen	ordentlich	und	nutzen	das	

richtige	Besteck.
15. Besucher	der	Schule	melden	sich	bitte	zuerst	im	Sekretariat	an.				
16. Die	Eltern	verabschieden	zu	Schulbeginn	ihre	Kinder	spätestens	an	der	

Schuleingangstür.	Die	Kinder	gehen	allein	ins	Schulgebäude.

Es	gelten	weiterhin	die	gesetzlichen	Regelungen	für	öffentliche	Einrichtungen.
Die	Hausordnung	tritt	am	10.9.2025	in	Kraft.

B.	G	e	u	t	h	e	r 	
Schulleiterin Stellvertreter	der
Vorsitzende	der	Schulkonferenz Vorsitzenden	der	Schulkonferenz


